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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


11. JUNI 2023 - Gesetz zur Abänderung von Artikel 124 Nr. 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe im Hinblick auf die Anpassung der Rechtsvorschriften über die Ausübung fachlicher Krankenpflege-leistungen durch pflegende Angehörige oder qualifizierte Hilfspersonen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderung von Artikel 124 Nr. 1 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe


Art. 2 - Artikel 124 Nr. 1 Absatz 4 des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "auf Personen" werden durch die Wörter "auf den pflegenden Angehörigen, das heißt die Person," ersetzt.

2. Das Wort "gehören" wird durch das Wort "gehört" ersetzt.

3. Die Wörter "nach einer von einem Arzt oder einem Krankenpfleger" werden durch die Wörter "nach einer von einem Arzt, einem Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder einem Krankenpflegeassistenten" ersetzt.

4. Die Wörter "die Erlaubnis erhalten" werden durch die Wörter "die Erlaubnis erhält" ersetzt.

5. Die Wörter "In einem vom Arzt oder vom Krankenpfleger ausgestellten Dokument" werden durch die Wörter "In einem vom Arzt, vom Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder vom Krankenpflegeassistenten ausgestellten Dokument" ersetzt.

6. Die Wörter "sowie die eventuellen zusätzlichen Bedingungen, die der Arzt oder Krankenpfleger" werden durch die Wörter "sowie die eventuellen zusätzlichen Bedingungen und Warnkriterien, die der Arzt, der Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder der Krankenpflegeassistent" ersetzt.

7. Der Absatz wird durch folgenden Satz ergänzt:

"Eine regelmäßige Neubeurteilung der Situation und des Gesundheitszustands des Patienten erfolgt durch den Arzt, den Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder den Krankenpflegeassistenten, der dem pflegenden Angehörigen die Erlaubnis erteilt hat, jeweils im Rahmen seines Kompetenzbereichs."


Art. 3 - Artikel 124 Nr. 1 desselben Gesetzes wird durch neun Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Sie findet auch keine Anwendung auf qualifizierte Hilfspersonen, das heißt Personen, die im Rahmen eines Berufs oder einer Freiwilligenarbeit, die außerhalb einer Pflege-einrichtung ausgeübt werden, dazu verpflichtet sind, einen Patienten zu versorgen, und die gemäß einem von einem Arzt, einem Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder einem Krankenpflegeassistenten festgelegten Verfahren oder Pflegeplan die Erlaubnis von Letzteren erhalten, im Rahmen der Hilfe bei den Verrichtungen des täglichen Lebens eine oder mehrere der in Artikel 46 § 1 Nr. 2 erwähnten fachlichen Leistungen bei diesem bestimmten Patienten durchzuführen.

Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Liste der betreffenden fachlichen Leistungen, die Bedingungen der Ausübung und die für diese Erlaubnis erforderlichen Bedingungen der Anweisung oder der Ausbildung fest.

In einem vom Arzt, vom Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder vom Kranken-pflegeassistenten ausgestellten Dokument muss die Identität des Patienten und im Falle einer durch eine Ausbildung erlaubten Leistung auch die Identität der Person, die die Erlaubnis erhalten hat, angegeben werden. In diesem Dokument müssen ebenfalls die erlaubte(n) fachliche(n) Leistung(en), die Dauer der Erlaubnis, die eventuellen vom Arzt, vom Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder vom Krankenpflegeassistenten auferlegten zusätzlichen Bedingungen und Warnkriterien für die Durchführung der fachlichen Leistung(en) sowie die praktischen Modalitäten der Konzertierung zwischen der qualifizierten Hilfsperson und dem Arzt, dem Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder dem Krankenpflegeassistenten, der die Erlaubnis erteilt hat, angegeben werden. Die schriftliche Einwilligung des Patienten oder seines Vertreters zu dieser Erlaubnis ist ebenfalls erforderlich.

Im Falle einer Anweisung muss der Verantwortliche der Organisation, in der die qualifizierte Hilfsperson ihre Tätigkeit ausübt, die Identifizierung der qualifizierten Hilfsperson bei den betreffenden Personen ermöglichen.

Wenn die qualifizierte Hilfsperson auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags beschäftigt ist und die fachlichen Leistungen aufgrund ihrer Beschäftigung bei einem Arbeitgeber erbringt, wird eine Kopie des Dokuments dem Arbeitgeber übermittelt und von diesem aufbewahrt.

Eine regelmäßige Neubeurteilung der Situation und des Gesundheitszustands des Patienten erfolgt durch den Arzt, den Krankenpfleger für allgemeine Pflege oder den Krankenpflegeassistenten, der der qualifizierten Hilfsperson die Erlaubnis erteilt hat, jeweils im Rahmen seines Kompetenzbereichs.

Die so erlaubte(n) fachliche(n) Leistung(en) darf/dürfen nicht mit der Absicht erbracht werden, die Diagnose oder Behandlung des Patienten zu ändern oder anzupassen.

Unter "Pflegeeinrichtung" versteht man die in dem koordinierten Gesetz vom 10. Juli 2008 über die Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen erwähnten Einrichtungen sowie die von den zuständigen Behörden anerkannten Wohnpflegezentren und Alten- und Pflegeheime.

Eine Person kann nicht verpflichtet werden, sich als qualifizierte Hilfsperson zu engagieren oder die eingegangene Verpflichtung weiterzuführen. Ist diese Person auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags beschäftigt und erbringt sie diese fachlichen Leistungen aufgrund ihrer Beschäftigung bei einem Arbeitgeber, darf sich aus ihrer Weigerung, diese fachlichen Leistungen zu erbringen, oder aus ihrer Entscheidung, die Ausübung einzustellen, keine Benachteiligung in Bezug auf die Entlohnungs-, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ergeben."


KAPITEL 3 - Inkrafttreten


Art. 4 - Vorliegendes Gesetz tritt an einem vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festzulegenden Datum in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 11. Juni 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

